
 
 
 

Neuer Kollektivvertrag ab 1. Mai 2007 
für Tischler 

 
 
Die Verhandlungen der Bundesinnung der Tischler mit der Gewerkschaft Bau-Holz 
haben am 23. März 2007 zu einem neuen Kollektivvertragsabschluss für Arbeiter und 
Lehrlinge (ausgenommen kaufmännische Lehrlinge) geführt.  
 
 
Geltungsbereich 
 
Der Kollektivvertrag gilt für alle Mitgliedsbetriebe der Bundesinnung der Tischler Ös-
terreichs. 
 
Der neue Kollektivvertrag wurde für 2 Jahre abgeschlossen.  
Die 1. Etappe tritt mit 1. Mai 2007 in Kraft und endet am 30. April 2008.  
Die 2. Etappe tritt mit 1. Mai 2008 in Kraft und endet am 30. April 2009. 
 
 
Kollektivvertragliche Stundenlöhne und Lehrlingsentschädigungen 
 
Die kollektivvertraglichen Stundenlöhne und Lehrlingsentschädigungen erhöhen sich 
in der 1. Etappe (01.05.2007 - 30.04.2008) um 2,6 %,  
in der 2. Etappe (01.05.2008 - 30.04.2009) um weitere 2,6 %.  
 
Die kollektivvertraglichen Stundenlöhne und die kollektivvertraglichen Lehrlingsent-
schädigungen werden kaufmännisch gerundet. 
 
 
Akkorde, Prämien und Stücklöhne 
 
Die Akkorde, Prämien und Stücklöhne erhöhen sich  
in der 1. Etappe (01.05.2007 - 30.04.2008)  um 2,6 % 
in der 2. Etappe (01.05.2008 - 30.04.2009) um weitere 2,6 % 
 
Die neuen Löhne und Lehrlingsentschädigungssätze entnehmen Sie bitte der Beila-
ge. 
 
Begünstigungsklausel 
Bestehende, für Arbeitnehmer günstigere Betriebsvereinbarungen bleiben unberührt  
(§ 23 Ziff.2 des Rahmenkollektivvertrages).  
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Den Betrieben wird empfohlen, eine Erhöhung der tatsächlichen Stundenlöhne 
durchzuführen.  
 

!!! Achtung !!! 
 
Eine Erhöhung der Ist-Löhne (z.B. in Form einer prozentuellen Erhöhung 
oder einer "Parallelverschiebung") wurde im neuen Kollektivvertrag nicht 
vereinbart! 

 
 
Weiters wurden auch keine Änderungen am Rahmenkollektivvertrag vorgenommen. 
 
Für weitere Auskünfte über den neuen Kollektivvertrag wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständige Landesinnung der Tischler. 

 
 

Bundesinnung der Tischler 
 

Wien, am 26. März 2007 
 

 
 
 
LSO Komm.Rat Ing. Josef Breiter    Mag. Dietmar Schönfuß 
Bundesinnungsmeister      Geschäftsführer 
 
 
Beilage: 
KV-Löhne und Lehrlingsentschädigungssätze 
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EURO EURO
1.5.2007 bis 1.5.2008 bis

Lohngruppen 30.04.2008 30.04.2009

    I.    Spezialfacharbeiter nach dem 3. Jahr nach der Auslehre 9,03             9,26         
   II.   Facharbeiter nach dem 2. Jahr nach der Auslehre 8,62              8,84          
  III.  Facharbeiter nach dem 1. Jahr nach der Auslehre 7,86              8,06          
   IV. Facharbeiter im 1. Jahr nach der Auslehre 7,58              7,78          
   V.   Hilfsarbeiter 7,58              7,78          

   VI. Portiere und Nachtwächter 7,12              7,31          

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGEN

im 1. Lehrjahr 96,42           98,93       
im 2. Lehrjahr 131,65        135,07     
im 3. Lehrjahr 159,02        163,15     
im 4. Lehrjahr 180,28        184,97     

EURO EURO
1.5.2007 bis 1.5.2008 bis

Lohngruppen 30.04.2008 30.04.2009
    Ia.    Tischlereitechniker 9,17              9,41          
   IIa.   Tischlereitechniker nach dem 1. Jahr nach der Auslehre 8,62              8,84          
  IIIa.  Tischlereitechniker im 1. Jahr nach der Auslehre 7,86              8,06          

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGEN
im 1. Lehrjahr 96,42            98,93        
im 2. Lehrjahr 131,65          135,07      
im 3. Lehrjahr 201,54          206,78      
im 4. Lehrjahr 255,23          261,87      

                UND LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGSSÄTZE

                 TISCHLER

NEUE KOLLEKTIVVERTRAGLICHE STUNDENLÖHNE

TISCHLEREITECHNIK

 07/excel/G3/KV/7




